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Gas und elektrischer Strom neuerlich billiger

Ein weiterer Beitrag der Gemeinde Wien zur PreisSenkungsaktion

Hach der erst kürzlich verlautbarten Heuregelung der Platz¬
zinse , der Ermässigung und Heueinführung verschiedener Kategorien von
Strassenbahnfahrscheinen und anderer Tarifbegünstigungader Stadtver¬
waltung erfolgt nunmehr die Einführung eines neuen Haushalt - Gastarifes,
der eine fühlbare Entlastung der Gasabnehmer bedeutet , Gleichzeitig
tritt auch durch die Aufhebung der Wasserkraftabgabe eine Verbilligung des
elektrischen Stromes ein . Mit dieser neuen TarifSenkung haben die städti¬
schen Unternehmungen im Auftrag des Bürgermeisters Br » Ing. Heubacher
einen neuen Beitrag zur Angleichung des Lebensstandard .es der Wiener an
den des Altreiches und damit zur Preissenkungsaktion des Reichskommissars
und Gauleiters Bürckel geleistet.

Hach dem neuen Tarif der städtischen Gaswerke beträgt der Preis
( beginnend mit der Ablesung im Mai)

für Gas , das im Haushalt oder in Geschäfts - und Arbeitsräumen
verbraucht wird , 14 Rpf je nü für den Re gal — (Mindest ) - Verbrauch oder für
geringere Verbräuche und lo Rpf je m für den über den Regelverbrauch
hinausgehenden Mehrverbrauch . Lies gilt auch , wenn die Geschäfts - oder
Arbeitsräume in unmittelbarer Verbindung mit einer Wohnung stehen.

Der Regelverbrauch ist eine Mindestmenge , die nach der Anzahl
der anrechenbaren Wohnräume , bezw * Geschäfts - und Arbeitsräume ( " Einheiten
errechnet und festgestzt wird . - Als MEinheiten " für Wohnungen gelten nur
Zimmer und Kabinettenicht gezählt werden somit Küchen , Vorzimmer,
Dienerzimmer , Badezimmer und alle Arten von Hebenräumen . Wohnungen , die
nur aus einer Wohnküche bestehen , gelten als solche mit 0 Einheiten.

Der Regelverbrauch beträgt je Monat ( Ableseabschnitt ) für
Wohnungen mit 0 Einheiten loir , für solche mit 1 Einheit 2omJ

, mit 2
3 3 3Einheiten 3om , mit 3 Einheiten 4onr , mit 4 Einheiten 55m , mit 5 Ein-

3 3heiten 7onr und für Wohnungen mit 6 und mehr Einheiten 9om . - Bei mehr
als 6 " Einheiten ” sind die städtischen Gaswerke berechtigt , den Regel-
verbrauch auch höher als mit 9om festzusetzen.

Ent fällt aus irgend einem Grunde eine oder mehrere der monat-
liehen Ablesungen des Gasvdrbrauch .es , so wird die mit 'lo Rpf je m in
Rechnung zu stellende Menge durch Abzug des zwei - oder mehrfachen Regelver¬
brauches von dem bei der nächstfolgenden Ablesung festgestellten Gesamt¬
verbrauch ermittelt.

Die Gasabnehmer sind verpflichtet den Wiener städtischen Gas¬
werken jede Änderung der Anzahl der anrechenbaren Wohn- , Gaschäfts - und
Arbeitsräume spätestens biszum nächstfolgenden Ablesezeitpunkt mitzu¬
teilen.

Ergibt eine von den Gaswerken vorgenommene Überprüfung , dass
der überwiegende Teil des Gasverbrauches auf eine gewerbliche oder ge¬
schäftliche Tätigkeit entfällt , so wird der gesamte Verbrauch zum
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3Gewerbegaspreis von 12 Rpf je m gerechnet.
z

Gas , das zur Raumheizung verbraucht wird , kostet lo Rpf je m ,
wenn dafür ein eigener Gasmesser vorhanden ist ; andernfalls wird der
gesamte Gasverbrauch naöh dem Regelverbrauchstarif berechnet*

Gas , das ausschliesslich oder vorwiegend für die Beheizung
gewerblicher Gasgeräte und Gasmotoren das ganze Jahr hindurch annähernd

z
gleichmässig verbraucht wird , kostet 12 Rpf je m 5 von diesem Gaspreise
kann ein Nachlass gewährt werden.

Die derzeit geltenden , nach der Gasmessergrösse abgestuften
Grundgebühren bleiben unverändert.

Die städtischen Elektrizitätswerke haben bekanntlich schon im
Vorjahr durch Einführung der neuen günstigen Haushait - tarife und auf Grund
des Entfalls der Warenumsatzsteuer den Strompreis verbilligt . Nun ist zum
drittenmal innerhalb eines Jahres eine weitere Verbiligung durch Auf¬
hebung der bisher in den Strompreisen enthaltenen Wasserkraftabgabe
möglich . Mit Gültigkeit ab der Ablesung vom 2o . April 1959 wird der Licht¬
strompreis auf 43 Rpf und der Kraftstrompreis auf 17 Rpf je kWs herab¬
gesetzt.

Anz _Ankündiiüüis ab gab e auf gehob en

Im Zusammenhang mit der Einführung der Gewerbesteuer in der
Ostmark ist zu erwarten , dass in aller nächster Zeit durch eine Reichs¬
verordnung auch die Anzeigen ^ und Ankündigungsabgäbe aufgehoben werden.
Bürgermeister Dr . Ing. Neubacher hat daher bereits jetzt verfügt , dass
diese Abgaben , soweit sie sich aus steuerbaren Tatbeständen nach dem
31 . März 1939 ergeben , nicht mehr eingehoben werden . Ab 1 . April 1939
sind daher Anzeigen und Ankündigungen im Bereich von Wien nicht mehr mit
städtischen Abgaben belastet.
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Bürgermeister Neubacher am G-rabe Br . Flor ’ s

Nachdem der Bürgermeister der Stadt Wien,SA - G-rupperführer
Neubacher , den Trauerfeierlichkeiten für die verunglückten Parteigenos¬
sen Br . Hammerschmid und Br . Flor in der Reichsstatthalterei beigewohnt
hatte , fuhr er in Begleitung des Reichsstatthalters und der Mitglieder
der österreichischen Landesregierung auf den G-ersthofer Friedhof , wo
er am Grabe seines Kameraden Flor einige Worte sprach.

" Kamerad Flor ! Ber Reichsstatthalter von Österreich hat Bir ein
Benkmal gesetzt mit Yforten , denen ich nichts hinzufügen sollte . So stehe
ich denn hier , bevor Bich die Erde deckt , um auch noch einmal für Bich

Zeugnis abzulegen , Zeugnis für Beine unbefleckte Kämpferehre und für
Beine Tugenden als Kamerad.

Flor ! Bir wurde das Glü & zuteil,mit einer Generation zu leben
und zu gehen , die den besten Kampf in der (hutschen Geschichte gekämpft
hat f den Kampf Adolf Hitlers um die Ehre der Nation , um ihre Grösse , um
das Reich der Beutschen . Es werden andere Generationen kommen , für die
wir eine Legende sein werden ^ sie werden das Reich haben und die Ehre
und die Grösse der Nation , wie man ein Recht hat auf einen überkommenen
Besitz . Wir , Kamerad , durften für dieses Reich kämpfen und Du bist ge¬
fallen ! Wenn sich aber jemals kommende Generationen dieser grossen Jahre
der Entscheidung erinnern und derer ehrenvoll gedenken werden , in
deren Reihen Bu gestanden bist , dann wird dieses Gedenken auch Bir gel¬
ten . Bu warst dabei , wir bezeugen es Bir , Kamerad , wir versprechen Bir,
dass wir Beine Ehre bewahren werden und . wann immer wir das Lied vom

guten Kameraden hören, ' v werden wir an Bich denken und an die Ge¬

fährten Beines Todes . ”
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